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Amtsblatt 

für die Stadtteile Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Liedberg und Pesch 
  Nr.1 Jahrgang 1 14. Januar 2010 
 

Der Bürgermeister gibt bekannt: 
 

 
 
Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger, 
 
hier halten Sie das erste Amtsblatt der Stadt Korschenbroich in den Händen. Das neue 
Amtsblatt wird nach Bedarf – in der Regel – einmal monatlich erscheinen und Ihnen amtliche 
Bekanntmachungen, Veröffentlichungen von Bestimmungen, Satzungen, Verordnungen und 
allgemeine Informationen, aufzeigen. 
 
Das Amtsblatt wird in den Verwaltungsgebäuden der Stadt Korschenbroich kostenfrei 
ausliegen.  
Falls Sie es wünschen, senden wir Ihnen gegen eine Gebühr von 12,80 €/Jahr das Amtsblatt 
zu (s. auch anhängendes Abonnement-Formular).  
Auf elektronischem Wege steht Ihnen das Amtsblatt im Internet auf der Stadtseite 
(www.korschenbroich.de) unter der Rubrik „Bürgerservice“ kostenlos zur Verfügung. 
Zukünftig werden die erschienenen Amtsblätter hier abrufbar sein. 
 
Wir hoffen, dass das Amtsblatt großen Anklang findet und wir Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, damit  noch besser über Ihre Stadt informieren können. 
 
Über Anregungen und Ideen, die uns bei der Gestaltung und Verbesserung des Amtsblattes 
helfen, würde ich mich freuen. 

 
Ihr 

 
 
 
 
 
 
 

Heinz Josef Dick 
Bürgermeister  
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Korschenbroich 
 
1. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 20/14 „Dorfer Feldweg“ im Stadtteil 
Kleinenbroich im vereinfachten Verfahren 
hier: - Aufstellungsbeschluss 

- Offenlage 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich 
hat in seiner Sitzung am 25.11.2009 die 1. Teilaufhebung zum Bebauungsplan Nr. 20/14 
„Dorfer Feldweg“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch beschlossen. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches der 1. Teilaufhebung zum Bebauungsplan Nr. 20/14 
„Dorfer Feldweg“ ist im nachstehenden Kartenausschnitt durch einen schwarzen 
unterbrochenen Farbstrich gekennzeichnet. 
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Da im Bereich der Teilaufhebung die tatsächliche Situation von der planerisch festgesetzten 
erheblich abweicht, ist eine Anpassung der Planung erforderlich. Die damalige Absicht, eine 
aufgelockerte Bebauung durch die restriktive Einschränkung von Nebenanlagen auf eine 
Größe von maximal 12 m³ zu gewährleisten, spiegelt die derzeitige Grundstücksausnutzung 
nicht wieder. Die damals bereits vorhandenen landwirtschaftlichen Gebäude sind immer 
noch vorhanden und werden auch weiterhin teilweise von der Landwirtschaft genutzt. 
Aufgrund dieser Gegebenheiten ist es angebracht, die seit mehr als 20 Jahren nicht 
realisierte Planung aufzuheben und eine geringfügige Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Nutzung im Rahmen des § 35 BauGB zu ermöglichen. 
 
Entsprechend den Bestimmungen des § 13 Abs. 2 des Baugesetzbuches wird zur                 
1. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 20/14 „Dorfer Feldweg“ die Offenlage gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Da die Teilaufhebung im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt wird, ist dies die einzige Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren. 
 
Die Durchführung der Offenlage findet statt in der Zeit  

 
vom 21.01.2010 bis einschließlich 22.02.2010 

 
im Amt für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt Korschenbroich, Verwaltungsgebäude 
Hindenburgstraße 58, 1. Etage. 
 
Der Öffentlichkeit wird dabei allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung 
abgesehen wird. 
 
Bei Rückfragen zu den offen liegenden Planunterlagen geben die zuständigen 
Sachbearbeiter(innen) -Zimmer 10 und 13 - gerne Auskunft. 
 
Dienststunden sind: 
Montags, dienstags, mittwochs            von     8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
                                                    und       von   12.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
donnerstags                                          von      8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
                                                    und     von    12.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
freitags                                                  von       8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Es wird auf eingeschränkte Dienststunden an den Karnevalstagen hingewiesen:  
Dienststunden sind 
am 11.02.2010 von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
am 12.02.2010 von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
am 16.02.2010 von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr. 
 
Am 15.02.1010 bleibt das Amt geschlossen. 
 
Korschenbroich, den 05.01.2010 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. Hoffmans 
Amtsleiter 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
Das Ordnungsamt des Rhein-Kreises Neuss, Untere Fischereibehörde, hat mitgeteilt, dass 
die nächsten Fischerprüfungen an folgenden Terminen stattfinden: 
 

15. und 16. März 2010 
 
Die Anträge auf Zulassung zur Fischerprüfung sind spätestens bis zum 12.02.2010 
bei der Kreisverwaltung Neuss –Untere Jagd- und Fischereibehörde- Auf der Schanze 4, 
41513 Grevenbroich einzureichen. 
Die Vordrucke zur Anmeldung sind beim Ordnungsamt der Stadtverwaltung Korschenbroich  
in Zimmer 7a EG, Verwaltungsgebäude Regentenstr. 1, 41352 Korschenbroich sowie in den 
Verwaltungsnebenstellen Kleinenbroich und Glehn erhältlich. Außerdem steht das Formular 
im Internet (www.rhein-kreis-neuss. de) unter der Rubrik „Bürgerservice“ – Stichwort 
„Formulare & Publikationen“ – als Download-Datei zur Verfügung. 
 
Hinweis: 
Vorbereitungslehrgänge werden von der Unteren Fischereibehörde nicht durchgeführt. 
Diesbezügliche Anfragen sind an die Fischereisportvereine zu richten. 
 
Korschenbroich, den 11.01.2010 
Stadt Korschenbroich 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
(Beeck) 
Stadtverwaltungsrätin 
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 Informationen: 
 
 

Anmeldetermine zu den weiterführenden Schulen der  
Stadt Korschenbroich für das Schuljahr 2010/11 und 
„Tag der offenen Tür“ der Städt. Realschule 
 

 
Die Schulabgänger der Grundschulen werden bis zum Halbjahreszeugnis am 29.01.2010 
eine Informationsschrift über die weiterführenden Schulen der Stadt Korschenbroich 
erhalten. Hierin ist auf der letzten Seite ein Schüler-Personalbogen enthalten, den die 
Eltern bitte entsprechend ausfüllen. Bringen Sie diesen und den durch die Grundschule 
ausgehändigten Anmeldeschein (im Original), das Halbjahreszeugnis Ihres Kindes, die 
Empfehlung der Grundschule sowie wenn möglich eine Bescheinigung über erfolgte 
Masernschutzimpfungen zur Anmeldung mit und stellen Sie Ihr Kind persönlich bei der 
Anmeldung in der Schule vor. 
 

Hinweis: Die Anmeldung eines Kindes kann nur an einer Schule erfolgen ! 
 

1. Gemeinschaftshauptschule Korschenbroich, 
Von-Stauffenberg-Straße 47, 41352 Korschenbroich; Tel.: 02161/648585 
Anmeldungen sind zu folgenden Terminen im Sekretariat der Hauptschule möglich: 

 
 

täglich von 09.00 bis 12.30 Uhr im Zeitraum 
    
 von Montag, 01.02.2010 bis Freitag,    05.02.2010 und 
 von Montag, 08.02.2010 bis Mittwoch, 10.02.2010 und 
 zusätzlich: 
 Samstag, 06.02.2010, in der Zeit von 09.00 bis 12.30 Uhr 
    
Sollten Sie einen zusätzlichen Beratungstermin wünschen, vereinbaren Sie 
diesen bitte über das Sekretariat (Telefon: 02161/64 85 85). 

 

2. Städt. Realschule Korschenbroich 
Dionysiusstraße 11, 41352 Korschenbroich; Telefon: 02161/67 37 92 und 
67 37 53 
Anmeldungen sind zu folgenden Terminen im Sekretariat der Realschule möglich: 

   
Donnerstag, 04.02.2010 von 09.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 06.02.2010 von 09.00 bis 12.30 Uhr 
Dienstag,  09.02.2010 von 09.00 bis 12.30 Uhr 

 

Kennenlern-Nachmittag: 
Dienstag, 06. Juli 2010, von 14.00 – 15.00 Uhr 

Die Städt. Realschule lädt ein zum Tag der offenen Tür am 
Samstag, 23.01.2010, von 09.00 bis 12.30 Uhr! 

 
Die Schulleitung der Realschule nimmt die Anmeldungen persönlich entgegen und führt, 
falls es gewünscht wird, gleichzeitig Beratungsgespräche durch. 
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3. Städt. Gymnasium für Jungen und Mädchen 

Sekundarstufe I und II 
Don-Bosco-Straße 4-6, 41352 Korschenbroich; Tel.: 02161/61781-0 

 
Für Eltern von Schülerinnen und Schülern des 4. Grundschuljahres sowie von Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangsstufe 10 anderer Schulen, die die Berechtigung zum Besuch der 
gymnasialen Oberstufe erlangen werden, gelten die unten aufgeführten Anmeldetermine. 
Mit Eltern von Schülerinnen und Schülern, in deren Grundschulgutachten keine Eignung für 
das Gymnasium ausgewiesen ist, führt die Schulleitung ein verbindliches 
Beratungsgespräch, um mit Ihnen nach Rücksprache mit den Grundschullehrerinnen und –
lehrern zu einer zufriedenstellenden Lösung für Ihr Kind zu kommen. In diesem Gespräch 
wird dem Gutachten große Bedeutung beigemessen. 
Die Entscheidung über den Besuch des Gymnasiums treffen die Erziehungsberechtigten 
bzw. die Resultate des Prognoseunterrichtes. 

 
Anmeldungen sind zu folgenden Terminen im Sekretariat des Gymnasiums möglich: 

 
   

Freitag, 05.02.2010 von 07.30 bis 13.00 Uhr 
Samstag, 06.02.2010 von 10.00 bis 13.00 Uhr 

Montag,  08.02.2010 von 07.30 bis 13.00 Uhr 
Dienstag, 09.02.2010 von 07.30 bis 13.00 Uhr 

   

Kennenlern-Nachmittag: 
Montag, 12. Juli 2010, 15.00 – 17.00 Uhr 

 
 
Stadt Korschenbroich 
Schulverwaltungsamt 
 
 
Einladung zu einer Informationsveranstaltung für die Erziehungs- 
berechtigten, deren Kinder zum Schuljahr 2012/13 eingeschult 
werden 
 
Zentrale Leitidee des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 
2005 – zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. April 2009 – ist die individuelle Förderung 
aller Schülerinnen und Schüler. 
Neben anderen wichtigen Fähigkeiten sind eine altersgemäße Sprachentwicklung und die 
Beherrschung der deutschen Sprache unabdingbare Voraussetzungen für erfolgreiches 
Lernen. Daher soll bereits durch gezielte vorschulische Fördermöglichkeiten auf einen 
grundlegenden Bildungsstand der Kinder hingearbeitet werden. 
 
Um den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten einen Überblick über die vorschulischen 
Fördermöglichkeiten geben zu können, wurde in § 36 Abs. 1 des Schulgesetzes NRW 
festgelegt, dass der Schulträger gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern der örtlichen 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zu einer entsprechenden 
Informationsveranstaltung einlädt. 
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Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die zum Schuljahr 2012/13 (Geburtenzeitraum 
02.10.2005 bis 01.11.2006) schulpflichtig werden, sind hiermit herzlich eingeladen, an der 
gemeinsamen Informationsveranstaltung am Donnerstag, 04.02.2010 um 20.00 Uhr in der 
Aula des Gymnasiums Korschenbroich, Don-Bosco-Straße 4-6, 41352 Korschenbroich 
teilzunehmen. 
 
Ziel dieser Veranstaltung ist es, Ihnen rechtzeitig Informationen über frühzeitige 
Fördermöglichkeiten für Ihr Kind zu geben. Die Leiterinnen und Leiter der Korschenbroicher 
Grundschulen und der örtlichen Tageseinrichtungen für Kinder, ein Mitarbeiter des Schul-
psychologischen Dienstes des Rhein-Kreises Neuss sowie eine Mitarbeiterin der 
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Evgl. Kirchenkreises Gladbach-Neuss 
werden Sie bei der Veranstaltung gemeinsam beratend informieren. 
 
Die betroffenen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten erhalten in der 2. Kalenderwoche 2010 
eine persönliche Einladung sowie ein Merkblatt auf dem Postweg. 
 
Sollten Unklarheiten oder Rückfragen bestehen, so gibt das Schulverwaltungsamt – Frau 
Anke Putterer (Tel. 02161 / 613-122) - hierzu gerne Auskunft. 
 
Stadt Korschenbroich 
Schulverwaltungsamt 
 
 
Grundwassermessstand 
 

Messstelle Mevishof - 907391, Grundwasserstände Dezember

37,50

38,00

38,50

39,00

39,50

40,00
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70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
 

 
Die Geländehöhe an der Messstelle Mevishof beträgt 42,85 m ü. NN. Damit steht das 
Grundwasser zum Messzeitpunkt 3,19 m unter der Geländeoberkante (= Flurabstand). Weitere 
Informationen, auch zu anderen Messstellen, erhalten Sie im Internet unter 
www.korschenbroich.de. 
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Bei dem abgedruckten Sitzungskalender handelt es sich um einen vorläufigen Terminplan 
für die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse der Stadt Korschenbroich.  
Änderungen sind möglich. Bitte beachten Sie die Einladungen für die jeweiligen Sitzungen.

9 



Amtsblatt der Stadt Korschenbroich vom 14.01.2010 
 

10 



Amtsblatt der Stadt Korschenbroich vom 14.01.2010 
 

11 

 

 

Ihre wichtigsten 
Telefonnummern 

112 
bei Notarzt, Krankenwagen, 
Unfall, Feuer, Hilfeleistung 

 
bei sonstigen wichtigen Anliegen 

außerhalb der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung 

0 21 61 / 6 47 47 
Tag und Nacht besetzt! 

Die für Korschenbroich zuständigen 
Versorgungsträger sind im Störungsfall 
unter folgenden Rufnummern zu 
erreichen:  
Strom 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff, Neersbroich, Liedberg, 
Steinforth-Rubbelrath  
NVV AG Niederrheinische Versorgung und 
Verkehr AG; Telefon: 0 18 01/68 87 87 
 
Für die Stadtteile Kleinenbroich und Glehn  
RWE Energie AG – Regionalversorgung 
Neuss; Telefon: 0 21 31/71 00 Ärztlicher Bereitschaftsdienst der  
 niedergelassenen Ärzte im Stadtgebiet 

Korschenbroich Wasser 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff und Neersbroich 

Telefon: 01 80 / 5 04 41 00 
Die Arztnotrufzentrale ist zu folgenden Zeiten  

NVV AG Niederrheinische Versorgung und 
Verkehr AG; Telefon: 0 18 01/68 84 27 

unter der o. g. Rufnummer erreichbar: 
 
Mo., Di., Do.: 19.00 bis 8.00 Uhr   

Für die Stadtteile Kleinenbroich, Glehn, 
Liedberg,Steinforth-Rubbelrath  

 des nächsten Tages 
Mi.: 13.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Fr.: 14.00 bis 8.00 Uhr  Telefon: 0 21 82/1 72 68 
 des nächsten Tages  
Sa., So. und Feiertage  24 Stunden Gas 
 Gesamt-Korschenbroich Notfalldienst  NVV AG Niederrheinische Versorgung und 

Verkehr AG Augen-, Hals-, Nasen-, Ohrenarzt  
 

Telefon: 0 18 01/68 84 27 Arztnotrufzentrale Neuss  
 Telefon 01 80 / 5 04 41 00 
Abwasser  

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst Rufbereitschaft zur Behebung von Stör-
fällen am Kanalnetz und an den Haus-
pumpstationen des Städtischen Abwasser- 

 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst  kann 
unter folgender Rufnummer betriebes (SAB) 
erfragt werden: 01 80 / 5 98 67 00 

Der für Korschenbroich zuständige Städt. 
Abwasserbetrieb ist im Störungsfall erreichbar 

 
Infoservice der Apothekenkammer 
Nordrhein Mo. – Mi. 8.30 – 16.00 Uhr  

Do. 8.30 – 18.00 Uhr Notdienst-Hotline Apotheken  
Fr. 8.30 – 12.00 Uhr Telefon 01805 / 93 88 88 
und zwar unter folgender Telefonnummer  

Notrufe der Polizei 0 21 61 / 613-262 . 
Polizeiwache Korschenbroich:   

Außerdem ist der Abwasserbetrieb unter 
folgender Bereitschaftsnummer zu erreichen  

Telefon 02131/300-21611 

nach Dienstschluss 
(24 h-Störungsnotruf) 01 51 / 17 15 66 60. Polizeiinspektion Kaarst 

Telefon 02131/300-21711  
 

in dringenden Fällen:    Telefon 110 
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Wegweiser 
Hauptsitz der Verwaltung und Sitz des Bürgermeisters 
Korschenbroich, Sebastianusstraße 1 
Postfach 11 63,  41335 Korschenbroich  
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich  

Zentrale Erreichbarkeiten 
Telefon 0 21 61/ 613-0  Telefax 0 21 61/ 613-108 
e-mail  stadt@korschenbroich.de Internet www.korschenbroich.de 
________________________________________________________________________ 
VERWALTUNGSGEBÄUDE DER STADT KORSCHENBROICH 
 
Sebastianusstraße 1 
Bürgermeister Heinz Josef Dick 
Beigeordneter Stadtkämmerer  
Bernd Dieter Schultze 
10  Zentrale Dienste mit 
  Büro des Bürgermeisters  
  Rats- und Öffentlichkeitsarbeit  
  Controlling, Submissionsstelle 
  Organisation 
   Technikunterstützte Informationsverarb. 
  Antikorruption 
20  Finanzen mit 
  Haushalt  
  Finanzbuchhaltung 
  Steuern, Abgaben und Beiträgen 
14  Rechnungsprüfung 
80 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 
 
Hannenplatz 4 
40  Schulen, Kindertageseinrichtungen, 

Kultur und Sport  
  Jugendmusikschule Rhein-Kreis 

Neuss 
 
Regentenstraße 1 
Beigeordneter Rudolf Graaff 
11/50/34 Personal / Soziales / 

Standesamt 
32  Recht, Ordnung und Feuerschutz 
 
Hindenburgstraße 19 
 Bürgerbüro 
 außerdem: 
 Außenstelle Finanzamt Neuss 
 Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss 
 Behindertenbeauftragter 
 

Hindenburgstraße 56 
60 Liegenschaften/Umlegung/ 

Gebäudemanagement/ 
 Umwelt/Wohnungswesen  
66 Tiefbau und Grünflächen  
  Straßenverkehrsangelegenheiten 
 
Hindenburgstraße 58 
61  Stadtplanung und Bauordnung 
 
Friedrich-Ebert-Straße 1 

Schuldnerberatung Diakonisches 
Werk Neuss 
Sozial-Psychologischer Dienst Rhein-
Kreis Neuss 

 ARGE Rhein-Kreis Neuss 
 
Friedrich-Ebert-Straße 3 
40/47  Stadtarchiv 
 
Friedrich-Ebert-Straße 3 
Eigenbetriebe: 
- Städt. Abwasserbetrieb Korschenbroich 
- Stadtpflege 
- Friedhofsamt 
 
Verwaltungsnebenstellen 
 Kleinenbroich, Ladestraße 2 
 Glehn, Bachstraße 12 
„Amtsblatt der Stadt Korschenbroich“  
Herausgeber:  Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister,  
 Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich,  
 Tel: 02161 613-0.  
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. 
In den Verwaltungsgebäuden liegt das Amtsblatt kostenlos 
aus. Es besteht die Möglichkeit das Amtsblatt für einen 
Betrag von 12,80 Euro/ Jahr zu abonnieren. Einmalbezug 
gegen Erstattung von 0,70 € möglich. 
Im Internetauftritt der Stadt Korschenbroich 
www.korschenbroich.de ist das Amtsblatt eingestellt. 
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